Name

Anschrift
E-Mail:
An den Generalbundesanwalt

Herrn Dr. Peter Frank

Brauerstr. 30

76135 Karlsruhe

Per E-Mail: poststelle@generalbundesanwalt.de

Ort, den xx.xx.2018
Strafanzeige wegen der Entsendung der Bundeswehr nach Syrien u.a.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erstatte ich wegen der Entsendung der Bundeswehr nach Syrien und wegen der weiteren Tatbeträge, die in der Folgezeit der Aufrechterhaltung dieses Bundeswehreinsatzes gedient haben, 

Strafanzeige

gegen

alle Mitglieder des Deutschen Bundestages (Regierungsmitglieder eingeschlossen), die am 4.12.2015 für den Bundeswehr-Einsatz in Syrien gestimmt haben,

sowie gegen

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr und aller sonstigen deutschen Behörden / Dienststellen des Bundes, die sich an der Umsetzung / Ausführung dieses Beschlusses vom 4.12.2015 mitgewirkt haben,

wegen aller in Betracht kommenden Straftatbestände,

insbesondere wegen des Tatverdachts 

der verfassungsfeindlichen Einwirkung auf Bundeswehr und öffentliche Sicherheits-organe gemäß § 89 StGB,

der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat gemäß § 89 a StGB, 

wegen Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gemäß § 89 b StGB,
wegen Beteiligung an Kapitalverbrechen gemäß § 211 f. StGB in Verbindung mit § 25 ff. StGB
sowie gemäß der seit dem 1.1.2017 maßgebenden Rechtslage wegen des Tatverdachts der mittäterschaftlichen Beteiligung an Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch (VStGB), insbesondere § 13 StGB
sowie gemäß der bis zum 1.1.2017 maßgebenden Rechtslage wegen des Tatverdachts der Vorbereitung eines Angriffskrieges gemäß § 80 StGB in Verbindung mit Artikel 26 des Grundgesetzes
sowie wegen der Nichtausnahme der Ermittlungen zu den oben genannten Tatvorwürfen, die von Bürgerinnen und Bürgern bereits nach alter Rechtslage bereits mehrfach angezeigt worden sind,

gegen alle Staatsanwälte beim Generalbundesanawalt, die zur Mitwirkung an den dadurch eingeleiteten Strafverfahren berufen waren, wegen des Tatverdachts 

der Strafvereitelung im Amt gemäß §258 und § 258a StGB,
der Rechtsbeugung gemäß § 239 StGB
sowie aller anderen in Betracht kommenden Straftatbestände.
Bezüglich der Begründung des Strafantrages weise ich auf die Strafanzeige von Herrn Rechtsanwalt Wilfried Schmitz im Anhang hin. Zusätzlich zu dort aufgeführten Quellen- und Datenangaben mache ich auf die folgende Datensammlung zum Thema DAESH aufmerksam: 

https://amirmortasawi.wordpress.com/2014/09/18/isil-19427868/
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